
 

Satzung 
Stiftung Wings of Hope Deutschland 

 
 

Präambel 

Die Stiftung Wings of Hope Deutschland ist dem Erbe verpflichtet, wie es die Präambel der evangeli-
schen Versöhnungskirche in der KZ-Gedenkstätte Dachau formuliert: 

„Die evangelische Versöhnungskirche in der Gedenkstätte des Konzentrationslagers Dachau ist aus der 
Initiative ehemaliger Häftlinge aus den Niederlanden und anderen europäischen Ländern, auch aus 
Deutschland, mit Unterstützung des Ökumenischen Rates der Kirchen in Trägerschaft der Evangelischen 
Kirche in Deutschland errichtet worden. 

Das Erbe von Täterschaft, Anpassung und Widerstand im Nationalsozialismus und die Erinnerung daran 
geben der Versöhnungskirche einen unverwechselbaren Charakter. Als ein Ort der Auseinandersetzung 
mit der Geschichte des deutschen Protestantismus im Nationalsozialismus dient sie in ökumenischer 
Zusammenarbeit der Besinnung auf die Verantwortung der Christen für eine menschenwürdig gestal-
tete Zukunft.“ 

Dieses Vermächtnis ist bisher schon Grund der Versöhnungsarbeit von Wings of Hope in den Niederlan-
den. Der Impuls für diese erste Stiftung war im April 1994 vom Kuratorium der Dachauer Versöhnungs-
kirche gegeben worden. Im Mai 1994 wurde die unabhängige Stiftung Wings of Hope in den Nieder-
landen nach niederländischem bürgerlichem Gesetz in Wassenaar gegründet. Wings of Hope in den 
Niederlanden engagiert sich seither für die Überwindung von Kriegstraumata bei Kindern und Jugend-
lichen im ehemaligen Jugoslawien. Bis 2002 nahm das Evangelisch-Lutherische Dekanat München 
treuhändlerisch die Rechtsträgerschaft für die Arbeit der Stiftung Wings of Hope in den Niederlanden 
in Deutschland wahr.  

Die Gründung der Stiftung Wings of Hope Deutschland geschieht im Einvernehmen mit Wings of Hope 
in den Niederlanden. Durch den Aufbau internationaler Schwesterstiftungen soll ein Ausbau der Ver-
söhnungsarbeit möglich werden. Die Gründung der Stiftung Wings of Hope Deutschland wurde beför-
dert durch den Beschluss der Synode der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Bayern vom November 
1999, humanitäre Arbeit mit Menschen aus Bosnien-Herzegowina und dem Kosovo finanziell zu unter-
stützen.  

So weiß sich die Stiftung Wings of Hope Deutschland in besonderer Weise dem Vermächtnis der ehe-
maligen Häftlinge von Dachau verpflichtet, neue Impulse der Versöhnung zwischen Völkern und Gene-
rationen zu geben. Die Stiftung will mit ihrer Versöhnungsarbeit zudem das Anliegen der weltweiten 
ökumenischen Dekade „Gewalt überwinden“ umsetzen und damit einen Beitrag leisten zu einer friedli-
cheren Welt.  

 

§ 1 
Name, Sitz und Zweck 

(1) Die Stiftung Wings of Hope Deutschland mit Sitz in München ist eine rechtsfähige kirchliche Stif-
tung des bürgerlichen Rechts im Sinne des Art. 29 und Art. 1 Abs. 1 des Bayerischen Stiftungsge-
setzes. Sie verfolgt ausschließlich und unmittelbar mildtätige und gemeinnützige Zwecke des Ab-
schnitts „Steuerbegünstigte Zwecke“ der Abgabenordnung.  
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(2) Der Zweck der Stiftung ist pädagogisch-therapeutische Arbeit im In- und Ausland mit Menschen, 
in erster Linie mit Kindern und Heranwachsenden, die durch Kriege oder Bürgerkriege, aber auch 
durch andere Formen von Gewalt traumatisiert worden sind. Die Stiftung unterstützt damit aus-
schließlich und unmittelbar bedürftige Personen. Mit ihrer Arbeit fördert die Stiftung bei diesen 
Personen – insbesondere in Nachkriegssituationen – die Fähigkeit zu friedensstiftendem und ver-
söhnendem Handeln durch die Behandlung posttraumatischer Belastungsstörungen. Die Stiftung 
dient damit in ihrer Arbeit sowohl der Förderung des öffentlichen Gesundheitswesens als auch der 
Völkerverständigung. 

Um diesen Zweck zu erreichen, 

– ermöglicht die Stiftung bedürftigen traumatisierten Menschen im In- und Ausland qualifizierte 
therapeutische Hilfe; 

– errichtet die Stiftung therapeutische Zentren; 

– qualifiziert und beschäftigt die Stiftung Therapeuten und Therapeutinnen, Seelsorger und 
Seelsorgerinnen, Pädagogen und Pädagoginnen und andere Berufsgruppen, die unmittelbar 
mit traumatisierten Menschen arbeiten. 

(3) Die Stiftung ist selbstlos tätig; sie verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche Zwecke. 

 

§ 2 
Grundstockvermögen 

(1) Das Grundstockvermögen der Stiftung beträgt 51.000 €.  

(2) Das eingebrachte Stiftungsvermögen ist unangreifbares Grundstockvermögen. 

(3) Das Stiftungsvermögen soll durch Zustiftungen erhöht werden. 

 

§ 3  

Treuhandstiftungen 

Die Stiftung kann im Rahmen des Stiftungszweckes unselbständige Stiftungen treuhänderisch führen. 

 

§ 4 
Mittelverwendung 

(1) Die Stiftung erfüllt ihre Aufgaben 

– aus den Erträgen des Stiftungsvermögens, 

– aus Zuwendungen, soweit sie von der oder dem Zuwendenden nicht ausdrücklich zur Stärkung 
des Grundstockvermögens bestimmt sind, 

– aus Zuschüssen. 

(2) Mittel der Stiftung dürfen nur für die satzungsgemäßen Zwecke verwendet werden. Mögliche Zu-
gewinne oder Zustiftungen sind ebenfalls satzungsgemäß zu verwenden. Ausschüttungen aus dem 
Stiftungsvermögen sind unzulässig. 

(3) Ein Viertel des Überschusses der Einnahmen über die Kosten aus der Vermögensverwaltung soll 
jährlich dem Grundstockvermögen als Werterhaltungsrücklage zugeführt werden. 

(4) Die Stiftung darf keine Person durch Ausgaben, die dem Zweck der Stiftung fremd sind oder durch 
unverhältnismäßig hohe Unterstützungen, Zuwendungen oder Vergütungen begünstigen. 
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(5) Das Stiftungsvermögen ist nach den Grundsätzen einer sicheren und wirtschaftlichen Vermögens-
verwaltung anzulegen. 

(6) Auf die Gewährung des jederzeit widerruflichen Stiftungsgenusses besteht kein Rechtsanspruch. 

 

§ 5 
Organe der Stiftung 

Organe der Stiftung sind 

(1) der Vorstand 
(2) das Kuratorium. 

§ 6 
Vorstand 

(1) 

(2) 

(3) 

(4) 

(5) 

(6) 

Der Vorstand besteht aus fünf Mitgliedern und setzt sich zusammen aus: 

a) der Leiterin bzw. dem Leiter der inhaltlich zuständigen Abteilung des Evangelisch-Lutherischen 
Landeskirchenamtes München oder einer bzw. einem von ihr bzw. von ihm entsandten Refe-
rentin bzw. Referenten des Landeskirchenamtes München 

b) vier weiteren Mitgliedern, die die Belange der Stiftung fördern und unterstützen; davon kann 
ein Mitglied auch hauptberufliche Mitarbeiterin bzw. hauptberuflicher Mitarbeiter der Stif-
tung in Leitungsfunktion sein. 

Die Mitglieder des Vorstandes gemäß § 6 Abs. 1 b) werden durch den Landeskirchenrat der Evange-
lisch-Lutherischen Kirche in Bayern berufen. Die Mitglieder des Vorstandes werden für die Zeit von 
drei Jahren berufen. Wiederberufung ist möglich. Scheidet ein Mitglied des Vorstandes vorzeitig 
aus, findet unverzüglich eine Nachberufung statt. Die Nachberufung gilt für den Rest der Beru-
fungsperiode. 

Der Vorstand führt die Geschäfte und vertritt die Stiftung gerichtlich und außergerichtlich. Er 
wählt aus seiner Mitte ein vorsitzendes und ein stellvertretendes vorsitzendes Mitglied. Diese ha-
ben jeweils Einzelvertretungsmacht. Im Innenverhältnis darf das stellvertretende vorsitzende Mit-
glied von seiner Vertretungsmacht jedoch nur im Fall der Verhinderung des vorsitzenden Mitglieds 
Gebrauch machen. Einfache Geschäfte der laufenden Verwaltung erledigt das vorsitzende, im Ver-
hinderungsfall das stellvertretende vorsitzende Mitglied in eigener Zuständigkeit. 

Der Vorstand gibt sich eine Geschäftsordnung. 

Die Sitzungen finden mindestens einmal im Jahr statt. Sie werden von dem vorsitzenden Mitglied 
oder auf Wunsch eines weiteren Mitgliedes des Vorstandes rechtzeitig unter Angabe der Tagesord-
nung einberufen. Die Beschlüsse sind zu protokollieren. 

Die Tätigkeit im Vorstand geschieht ehrenamtlich. Nachgewiesene Auslagen der Vorstandsmitglie-
der werden, soweit sie in Ausübung ihrer Tätigkeit entstehen, auf Antrag erstattet. 

 

 

§ 7 
Aufgaben des Vorstandes 

Der Vorstand verwaltet und führt die Stiftung. Er hat insbesondere 

– strategische Ziele im Rahmen des Stiftungszwecks zu erarbeiten,  

– eine sichere und wirtschaftliche Vermögensverwaltung zu betreiben, 
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– über die Vergabe der Erträge zu entscheiden, 

– Projekte zu beschließen und zu evaluieren, 

– einen Voranschlag und die Jahresrechnung zu erstellen, 

– die Mitglieder des Kuratoriums der evangelischen Versöhnungskirche in der KZ-Gedenkstätte Da-
chau mindestens einmal jährlich oder auf deren ausdrückliche Bitte hin zu informieren, auf 
Wunsch auch schriftlich  

– den Landeskirchenrat und Landessynodalausschuss der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Bayern 
auf deren Bitte hin zu informieren. 

 

§ 8 
Kuratorium 

(1) Dem Kuratorium gehören mindestens sechs Mitglieder an, die im Sinne der Präambel die Arbeit der 
Stiftung mittragen und die Ziele und Aufgaben der Stiftung fördern und unterstützen. Im Kurato-
rium sollen nach Möglichkeit die im Bundestag vertretenen Parteien, die evangelische, katholische 
und orthodoxe Konfession, die jüdische und die islamische Religionsgemeinschaft sowie der Kreis 
der Opfer des KZ Dachau oder deren Angehöriger angemessen vertreten sein. 

(2) Der Mitglieder des Kuratoriums werden vom Vorstand für die Dauer von vier Jahren berufen.  

 

§ 9 
Aufgaben des Kuratoriums 

(1) Das Kuratorium nimmt den Haushaltsvoranschlag, die Jahresrechnung sowie den Bericht des Vor-
standes entgegen. 

(2) Das Kuratorium hat die Aufgabe, den Vorstand zu unterstützen und zu beraten. Es soll sich zudem 
um Zustiftungen bemühen. 

(3) Das Kuratorium wählt aus seiner Mitte eine Person, die den Vorsitz führt und die das Kuratorium 
vertritt. 

(4) Das Kuratorium gibt sich eine Geschäftsordnung. 

(5) Die Tätigkeit im Kuratorium geschieht ehrenamtlich. Nachgewiesene Auslagen der Kuratoriums-
mitglieder werden, soweit sie in Ausübung ihrer Tätigkeit entstehen, auf Antrag erstattet. 

 

§ 10 
Stiftungsaufsicht und Rechnungsprüfung 

(1) 

(2) 

(3) 

(4) 

Die Stiftungsaufsicht wird vom Landeskirchenrat der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Bayern – 
Landeskirchenstelle – ausgeübt. 

Vor Beginn eines jeden Geschäftsjahres hat die Stiftung einen Voranschlag, der Grundlage für die 
Verwaltung sein soll, der Stiftungsaufsichtsbehörde vorzulegen. 

Nach Ablauf des Geschäftsjahres ist innerhalb von sechs Monaten die Jahresrechnung zu erstellen 
und mit einer Vermögensübersicht der Stiftungsaufsichtsbehörde vorzulegen. 

Die Protokolle der Beschlüsse des Vorstandes und des Kuratoriums sind der Stiftungsaufsichtsbe-
hörde zeitnah zu übersenden. 
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(5) 

(1) 

(2) 

Das Rechnungsprüfungsamt der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Bayern kann im Rahmen seines 
gesetzlichen Prüfungsauftrages eigene Prüfungen vornehmen. 

 

§ 11 
Rechnungsjahr 

Das Rechnungsjahr ist das Kalenderjahr. 

 

§ 12 
Aufhebung 

Beschlüsse über Änderungen der Satzung oder des Stiftungszwecks und die Umwandlung oder die 
Aufhebung der Stiftung bedürfen der Zweidrittelmehrheit des Vorstandes und dürfen die Steuer-
begünstigung der Stiftung nicht beeinträchtigen. Sie sind der Stiftungsaufsichtsbehörde zuzulei-
ten, welche über die Genehmigung der Satzungsänderungen entscheidet. Bei erheblicher Änderung 
des Stiftungszwecks sowie bei Umwandlung oder Aufhebung der Stiftung ist vorher eine Stellung-
nahme der zuständigen Finanzbehörde und abschließend die Entscheidung der staatlichen Geneh-
migungsbehörde einzuholen. 

Bei Auflösung oder Aufhebung der Stiftung oder bei Wegfall der steuerbegünstigten Zwecke fällt 
das Vermögen der Stiftung nach Abzug der bestehenden Verbindlichkeiten an die Evangelisch-
Lutherische Kirche in Bayern mit der Auflage, es ausschließlich und unmittelbar für mildtätige und 
gemeinnützige Zwecke im Sinne des § 1 Abs. 2 der Satzung zu verwenden. 

 

§ 13 
In-Kraft-Treten 

Diese Stiftungssatzung tritt mit Genehmigung der Stiftungsaufsicht der Evangelisch-Lutherischen Kir-
che in Bayern – Landeskirchenstelle Ansbach – in Kraft. Die Satzung vom 18.12.2002 tritt damit außer 
Kraft. 

 

München, 20. Juli 2008 

 

............................................................................... 

Vorsitzender des Vorstandes 


